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3lfca>afîettfefetit8un8
(Sorrcfponbenj.) (@d)tufî.)

4. Sage in ber ©trafje; Siefentage. SlEge»
mein gilt heute bte Siegel, bafj man banale in bie gap»
bahnmitte »erlegt, bie ©a!» unb Sßafferhauptleitungen
auf beibe galjrbatjnfeiten »erteilt, etroa 1,20 m oom
©tra^enranb entfernt, unb enblict) bie Kabel für Sele»

phon, Selegraph, eleftrifdlje ©nergie (Step» unb Kraft»
netje) auf bie Srottoir! »ermeift. ©ine faubere Srennung
nach biefen ©runbfäpn ermöglicht für jebe Verwaltung
SSeretnfacijung bei ber ^ßrojeftierung unb Vauaulfüp
rung, ünb man bat bamit am menigften Kreujungen.

Sie Siefenlage foHte fo oorgefehen fein, bafj Keller
normaler Siefe, in benen oft SBafchfüchen eingerichtet
finb, angefchloffen merben fönnen. Unter geroö^nlic^en
Verhältniffen unb in flach gelegenen ©täbten roirb an»

genommen, bah bie normalen KeEetfohlen in ber Siegel
1,80 bi! 2,00 m unter ©trafjenhöhe liegen unb für
iberbecfung unb ©efäfle roenigftenl 0,5 m erforberlidh
tub. ©o îbmmt man auf etne Überbecfung »on roenig»
ten! 2,50 m, bamit auch bei »ollaufenben Kanälen bie

feEerentroäfferung mirlfam ift. Überbiel ift audb Stücf»

fiep ju nehmen auf bte ©a!= unb SBafferhaupt» unb
Zuleitungen. ©I ift fetbfi»erftänbtich, ba| man roegen
einjelner tief gelegener KeHer nicp bem ganjen Kanal
eine Siefe geben roirb, bie über bal im Zufammenhang
mit bem ganjen Kanatnetj all jroecfmähig erfannte SEtah
binaulgebt. Sie! roäre entfchieben unroirtfchaftlich- SJtan
roirb jttb in folgen fällen für bie über bal normale
ÜDtafj hiuaul tief gelegenen Keller, -ffiafchfüchen ufro.
nötigenfalls mit ZnfeHoren bereifen müffen ; bal ift im»

mer^noch billiger all auf mtnbeftenl eine ©trajjenlänge
— an ben ©trapenfreujuuglftellen roerben bie SEep»
tiefen audb auf bie anbern Kanäle übertragen — bebeu»
tenbe SJteptiefen in ülulficp ju nehmen.

übrigenl ift ju bemerfen, bafs burch bie ©trafen»
fanalifation an ftcf», nötigenfaUl unter Zuhilfenahme
Sratnageleitungen, längl unb ju ben ©trafjenfanälen,
ber ©runbroafferftanb meiftenl fo gefenft roirb, bafj bie
Keller normaler Siefe »or geudpigfeit burch hoben ©runb»
roaffetftcmb gefchüp finb. KeEeranfçhlûffe,

• burcb ©in!»
laften ober anbere SBafferetnläufe, finb im- allgemeinen
nur bann geboten, roenn im Keller eine Sätigfeit aul»
geübt roirb, burdb bie fich Vraucp ober ©chmupnaffer er»

#t, j. 53. SBafchfüdpn, $lafchen= unb gahfpülungen,
anbere2@eroerbe^mit^9Baffer»erbraudh.

aibbtlbung 29.

m, gibt auch Säße, roo bie KeEerentroäfferung mit
•Waftdbt auf bie Siefe bei ©trafjenfanal! jroar angän»

Pj jebocE) bei erhöhter Füllung bei ©tra^enfanall (bei
intretenbem ©turjregen) Stücffiau ju befürchten ift. $n

biefem gaE finb Stücfftau» ober £ochroaffer»erfchlüffe
einjubauen, unb jroar gleidb hinter ber 3lbflupffnung
im Keller. Samit biefe Vorrichtung auch roirffam bleibt
unb nicht im richtigen Slugenbtidf »erfagt, mufj fie in
ber Siegel gefchloffen bleiben unb barf nur jum Zecîe
ber Slbroafferentfernung aul bem Keller geöffnet roerben.

Über bie Siefenlage ber ©trafjenfanäle prrfcpn im
altgemetnen bei ben SCnftöprn unb fogar in 53el)örben
burdhaul oerfepte 2lnficpen. 9Benn man »on 3,00 m
©ohlentiefe fpridht, glaubt man ftarf ju übertreiben.
Sah mit Stüdffidp auf bie ©ntroäfferung »on SBafcp
lüdhett in £>interhäufern etne ©ohlentiefe »on 3,00 m
nicht! Slufjergeroöhntiche! ift, beroetft nadjfolgenbe ©fijje
(2lbb. 29). Sie Stedljnung fteHt fich n>ie folgt:
Siefe ber 2ßafdE)füche unter ©trahenhöp 1,20 m
Siefe bei 3lullaufe! unter bem Voben 0,40 „
©efäEloertuft bei 4 % Steigung unb 31 m

Sänge ber Zuleitung 4x31 cm 1,24 „
|>albe Stoptlefe beim Slnfdfjiuh 0,15 „

Summe 2,99 m
ober runb 3,00 m

Sie in ber Stbbilbung angenommenen SJlafje finb eher

ju Hein all ju grofj ; ein ©efälle »on 4 % ift für bie
Stbleitungen nicht ju oiel, fonbern bebeutet eher bie untere
©renje.

5. Spülung, Süftung unb Steinigung, gür
jebe! Kanalneh ift bie Süftung unb ©pülung fehr roicpig.
Sie natürliche Süftung gefdpep burdt) bie ©trahenfchädpe,
mit burdhbrodhenem Secfel. Sie ©pülung geht einiger»
mähen felbfttätig roährenb aulgiebigen Sliebetfchlägen.
Sod) genügen fte nidht, um bte ©infftoffe roegjubrtngen.
©I müffen baher an geeigneter ©tefle — roenn möglich
an ben höchften Vunften be! Kanalnep! — genügenb
grofje ©pülfammern »orgefehen unb bie Sotenftränge ber»

art mit Schiebern »erfehen fein, bah man ba! Kanal»
neh roenn immer möglich ohne Zuhilfenahme ber SBaf»

feroerforgung fräftig fpülen fann. Sie ©pülfammern fön»

nen oietfacE) oom Slbroaffer eine! Vrunnen! gefpiefen
unb gefüllt roerben. Sie ©pülung bei Kanälnep! ge=

flieht nadh einem einheitlichen )ßlan unb tn regelmäht»
gen Zeitabfchniiien, j. 53. alle 7, 14, 21 unb 28 Sage,
burch entfprechenbe ©chieberfteEungen.

Sie ©traheneinfteigfchädhte fönnen runb ober ooal
fein; letztere gorm hat ben grohen Vorteil, bah fie für
aEe Steinigung!» unb Steparaturarbeiten mehr
bietet. Sie ©trahenetnftetgfchächte roerben tn Slbftänben
»on roenigften! 60 m (bei fleinen Kanälen) unb bis
höchften! 90 m (bei großen Kanälen) erfieEt. Zmtfchen
jroei ©chädhten muh ber Kanalabfchnitt ein burdhgehen»
bei gleiche! ©efäE unb eine gerabe ffluçht aufroeifen.
Qn @tra|en mit gebogenem ©runbrih bilbet ber Ka»

nal eine gebrochene Sinte unb roeift Heinere ©chachtab»

ftänbe auf.
3lt! Z^ifchenfchächte fann man auch fogenannte

Sampenfchächte einbauen, bie eine îlbteuchtung bel Ka»

nal! ermöglichen, ©in Sampenfdhadht muh immer »ort

jroet richtigen ©tnfteigfdhächten au! beobachtet roerben

fönnen.
Sie Steinigung ber Seitungen foE regelmäfjig gefdhe»

hen ; man oerroenbet h^für Solenroagen, ©chlttten,
Vürften, ©dhlammbagger, KanalpPge, Solenruten ufro.
©tnmal im Zap foEte man aEe ^auptfanäle abfudhen,
burdt) Schliefen ober burdh Kanalfpiegel.

6. Sie Vefeitigung be! ©trafjenroaffer!.
Sie Zetteu, roo man bem ©trafjenroaffer freien Sauf
lieh, tu ber SJteinung, e! roerbe feinen 2Beg fchon ftn»

ben unb irgenbroo abfliehen, finb roohl überaE, roo man
auf Drbnung hält, enbgültig »orbei: SJtan fammett bal
©trafjenroaffer tn beibfettigen ©trahenfdhalen »on 50
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Abwasserbeseitigung
(Korrespondenz.) (Schluß.)

4. Lage in der Straße; Tiefenlage. Allge-
mein gilt heute die Regel, daß man Kanäle in die Fahr-
bahnmitte verlegt, die Gas- und Wasserhauptleitungen
auf beide Fahrbahnseiten verteilt, etwa 1,20 m vom
Straßenrand entfernt, und endlich die Kabel für Tele-
phon, Telegraph, elektrische Energie (Licht- und Kraft-
netze) auf die Trottoirs verweist. Eine saubere Trennung
nach diesen Grundsätzen ermöglicht für jede Verwaltung
Vereinfachung bei der Projektierung und Bauausfüh-
rung, und man hat damit am wenigsten Kreuzungen.

Die Tiefenlage sollte so vorgesehen sein, daß Keller
normaler Tiefe, in denen oft Waschküchen eingerichtet
sind, angeschlossen werden können. Unter gewöhnlichen
Verhältnissen und in flach gelegenen Städten wird an-
genommen, daß die normalen Kellersohlen in der Regel
1,80 bis 2,00 m unter Straßenhöhe liegen und für
tberdeckung und Gefälle wenigstens 0.5 m erforderlich
md. So kömmt man auf eine Überdeckung von wenig-
tens 2,50 w, damit auch bei vollaufenden Kanälen die

kellerentwässerung wirksam ist. überdies ist auch Rück-
ficht zu nehmen auf die Gas- und Wasserhaupt- und
Zuleitungen. Es ist selbstverständlich, daß man wegen
einzelner tief gelegener Keller nicht dem ganzen Kanal
eine Tiefe geben wird, die über das im Zusammenhang
mit dem ganzen Kanalnetz als zweckmäßig erkannte Maß
hinausgeht. Dies wäre entschieden unwirtschaftlich. Man
wird sich in solchen Fällen für die über das normale
Maß hinaus tief gelegenen Keller, Waschküchen usw.
nötigenfalls mit Injektoren behelfen müssen; das ist im-
mer^noch billiger als auf mindestens eine Straßenlänge

an den Straßenkreuzungsstellen werden die Mehr-
tiefen auch auf die andern Kanäle übertragen — bedeu-
tende Mehrtiefen in Aussicht zu nehmen.

übrigens ist zu bemerken, daß durch die Straßen-
kanalisation an sich, nötigenfalls unter Zuhilfenahme von
Drainageleitungen, längs und zu den Straßenkanälen,
der Grundwasserstand meistens so gesenkt wird, daß die
Keller normaler Tiefe vor Feuchtigkeit durch hohen Grund-
wasserständ geschützt find. Kelleranschlüsse,'durch Sink-
kästen oder andere Wassereinläufe, sind im allgemeinen
nur dann geboten, wenn im Keller eine Tätigkeit aus-
geübt wird, durch die sich Brauch- oder Schmutzwasser er-
gibt, z. B. Waschküchen, Flaschen- und Faßspülungen,
andere^Gewerbe^mit^Wasserverbrauch.

Abbildung 29.

gibt auch Fälle, wo die Kellerentwässerung mit
Aussicht auf die Tiefe des Straßenkanals zwar angän-

^ ^ öei erhöhter Füllung des Straßenkanals (bei
tretendem Sturzregen) Rückstau zu befürchten ist. In

diesem Fall sind Rückstau- oder Hochwasserverschlüsse
einzubauen, und zwar gleich hinter der Abflußöffnung
im Keller. Damit diese Vorrichtung auch wirksam bleibt
und nicht im richtigen Augenblick versagt, muß sie in
der Regel geschlossen bleiben und darf nur zum Zwecke
der Abwasserentfernung aus dem Keller geöffnet werden.

Über die Tiefenlage der Straßenkanäle herrschen im
allgemeinen bei den Anstößern und sogar in Behörden
durchaus verkehrte Ansichten. Wenn man von 3,00 m
Sohlentiefe spricht, glaubt man stark zu übertreiben.
Daß mit Rücksicht auf die Entwässerung von Wasch-
küchen in Hinterhäusern eine Sohlentiefe von 3,00 m
nichts Außergewöhnliches ist, beweist nachfolgende Skizze
(Abb. 29). Die Rechnung stellt sich wie folgt:
Tiefe der Waschküche unter Straßenhöhe 1,20 m
Tiefe des Auslaufes unter dem Boden 0,40 „
Gefällsverlust bei 4 "/» Neigung und 31 m

Länge der Zuleitung 4x31 em — 1,24 „
Halbe Rohrtiefe beim Anschluß 0,15

Summe 2,99 m
oder rund 3,00 m

Die in der Abbildung angenommenen Maße sind eher

zu klein als zu groß; ein Gefälle von 4 °/o ist für die
Ableitungen nicht zu viel, sondern bedeutet eher die untere
Grenze.

5. Spülung, Lüftung und Reinigung. Für
jedes Kanalnetz ist die Lüftung und Spülung sehr wichtig.
Die natürliche Lüftung geschieht durch die Straßenschächte,
mit durchbrochenem Deckel. Die Spülung geht einiger-
maßen selbsttätig während ausgiebigen Niederschlügen.
Doch genügen sie nicht, um die Sinkstoffe wegzubringen.
Es müssen daher an geeigneter Stelle — wenn möglich
an den höchsten Punkten des Kanalnetzes — genügend
große Spülkammern vorgesehen und die Dolenstränge der-
art mit Schiebern versehen sein, daß man das Kanal-
netz wenn immer möglich ohne Zuhilfenahme der Was-
serversorgung kräftig spülen kann. Die Spülkammern kön-

nen vielfach vom Abwasser eines Brunnens gespiesen
und gefüllt werden. Die Spülung des Kanalnetzes ge-
schießt nach einem einheitlichen Plan und in regelmäßi-
gen Zeitabschnitten, z. B. alle 7, 14, 21 und 28 Tage,
durch entsprechende Schieberstellungen.

Die Straßeneinsteigschächte können rund oder oval
sein; letztere Form hat den großen Vorteil, daß sie für
alle Reinigungs- und Reparaturarbeiten mehr Platz
bietet. Die Straßeneinsteigschächte werden in Abständen
von wenigstens 60 m (bei kleinen Kanälen) und bis
höchstens 90 m (bei großen Kanälen) erstellt. Zwischen
zwei Schächten muß der Kanalabschnitt ein durchgehen-
des gleiches Gefäll und eine gerade Flucht aufweisen.

In Straßen mit gebogenem Grundriß bildet der Ka-
nal eine gebrochene Linie und weist kleinere Schachtab-
stände auf.

Als Zwischenschächte kann man auch sogenannte
Lampenschächte einbauen, die eine Ableuchtung des Ka-
nals ermöglichen. Ein Lampenschacht muß immer von
zwei richtigen Einsteigschächten aus beobachtet werden
können.

Die Reinigung der Leitungen soll regelmäßig gesche-

hen; man verwendet hiefür Dolenwagen, Schlitten,
Bürsten, Schlammbagger, Kanalpflüge, Dolenruten usw.
Einmal im Jahr sollte man alle Hauptkanäle absuchen,

durch Schliefen oder durch Kanalspiegel.
6. Die Beseitigung des Straßenwassers.

Die Zeiten, wo man dem Straßenwasser freien Lauf
ließ, in der Meinung, es werde seinen Weg schon fin-
den und irgendwo abfließen, sind wohl überall, wo man
auf Ordnung hält, endgültig vorbei: Man sammelt das

Straßenwasser in beidseitigen Straßenschalen von 50
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bis 80 cm Sörette. ®abei bürfen 50 cm Schalen nur für
female SBoßnftraßen in forage fommen. Son ben
©traßenfcßalen fällt baS SBaffer in bte ©cßlammfantmler.
®iefe finb mit Tauchbogen p oerfeßen, bamit bte

©cßroemmteile (KteS, Sanb ufm.) möglichft im unterften
Steil beS ©tnffaftenS jurüdbefjalten werben. SDiefe

©cßtammfammler werben gemauert, au§ Seton, ©tein=
Zeug ober ©uß erfteUt. gaft jebe ©tabt t)at wieber
ißr befonbereS SRobetl. gär bte Entleerung finb am oor»
teilßaftefien bie SRobette mit auSßebbarem ©dhlamm»
eimer; größere ©täbte haben für bie Entleerung befon»
bere Kranwagen. ®er Abftanb ber ©cßlammfammler
rietet ftdh nach beffen ©röße (gaffmtgSoermögen), nach
ber Sreite non ©traße unb Trottoirs unb nach bem
©iraßengefälle ; je fteiler bie ©traße, um fo Heiner muß
ber Abftanb fein, bamit feine AuSfchwemmungen ent»

fielen. SBenigftenS 50 m unb t)ötf)ften§ 80 m Abftanb
bürfen bie ©renjen fein.

Unbebingt p oerroerfen finb bloße SBafferabläufe,
ohne ©cßlammfammler, auch wenn ber Taucßbogen fehlt,
iff bie Anlage ungenügenb. KieS, ©anb unb ©ifjtamm
müffen möglicßft am EntftehungSort gefammelt unb beren
Abfließen in bie Seitungen, um Serftopfungen unb AuS»

fdjleifen ber Seitungen p nermeiben, oerßinbert werben.
3Ber baS n{cßt beamtet, wirb bie golgen balb genug p
fpüren befommen. ®te Ableitungen bürfen nic£)t unter
15 cm ®urcßmeffer aufweifen ; fie befielen au§ 3ement»
ober ©teinjeugrofjr unb werben angefcßloffen wie bie

.fpauSableitungen.
7. ®ie $auSentwäfferung. ®aS Abwaffer

entfielt tn Kûcfjen unb SBafcfyfücfjen, in Aborten unb
Sabzimmern; eS f)anbelt ficß um ®acß= unb ^ofwaffer,
um Abwaffer au§ Srunnen, Kellern, fowie aus ben in»

buftriellen unb gewerblichen Setrieben. ®te Einriß»
tungen jur richtigen Sefeitigung ber Abroaf»
fer finb mannigfacher Art. Sor allem ftnb hier ju er=

wâfjnen bie ©ruben. @oIcße finb in einzelnen ©täbten
oorgefcßrieben, in anbern ganz oerboten. ES fommt eben

barauf an, ob fämtlicße AbfaUftoffe in ben SSorfluter
bejw. in bie Kläranlage gefcßwemmt werben müffen,
ober ob eS bie ABaßl bei SorfluterS nötig macht, bie

feften Seftanbteile ber £auS= unb ^nbuftrieen troäffetun g

mögticljfi prüdlpbatten. SeßtereS wirb bann geboten fein,
wenn biefe Abwaffer in einen glußlauf geleitet werben, ber
anbere bewohnte ©ebiete burc£)siet)t, ober in einen ©ee,
an beffen Ufer Drtfcßaften liegen. ©olcße ©ruben wirfen
wie Klärgruben, allerblngl nur für bie feften Seftanb»
teile; aber eS ift immerhin beffer, wenn biefe prücfbe»
halten unb auf anbere SOßeife (burcl) Abfuhr unb pr
Düngung) oerwenbet werben.

®ie ©ruben müffen au§ Seton ober Eifen erftellt,
mtnbeftenS 1 m tief, gefahrlos abgebest, roafferbicßt unb
zugänglich fetn. ©ie bürfen nidht im gufammenßang mit
©ebäubewänben ftehen, einerfettS weil foldhe angebaute
©ruben in ber Siegel „abreißen" unb bamit unbicßt
werben, anberfettS weil bie ©rubenwänbe manchmal
mit ben Stohren nidht mehr ganz hießt bleiben unb bann
Ausbünfittngen in ben Keller bringen, gn ber über-
bedtong muß eine minbeftenS 50 cm weite, leidet zugäng»
lidhe Steinigungsöffnung fein, bte mit einem gußeifernett
®eclel mit ©erucßoetfchluß ju oerfeßen ift. Unter ber
Öffnung ift in ben Soben eine wenigftenS 50 cm tiefe
©ntleerungSftelle anzubringen, gegen bie ber Soben ge=

nügenb ©efätle hat- ®acßabfallrohre bürfen nur bann in
gaucßegruben eingeführt werben, wenn Überläufe oor»
hanben finb. Sei zufammengebauten unb burdh Sranb
mauern getrennten Käufern finb bte ©ruben für jebes
£>auS z" trennen unb berart anzuorbnen, baß eine

©renzanSfcßeibung leidet möglidh ift. Abtrittgruben mit
Überläufen foKten wenigftenS l'/a m® ^nßalt haben.

®ie KlofettS weifen mannigfache SJtobelle auf. Am
Zuoerläffigften unb burdhauS .einwanbfrei finb ©tjpßoti»
HofettS mit ©pülfaften. Sogenannte KlappïlofettS bieten
feine ©ernähr für genügenbe Serbünnung ber Qaucße,

ebenfowenig für richtigen ©erucßoerfcßluß. ®ie oerfdhie-
benen felbfttätig abfteüenben ©pülhahnen erfe^en einiger»
mafjen bie ©pülfaftenflofettS ; fie finb jebenfallS ben

Klappflofetti mit gewöhnlichem ©pülhahnen oorzuztehen.
Söidhtig ift audfj bte Anbringung oon Abortbunftrohren
bil über ®ach- Oft machen unerfahrene StoftaHateure,
ober wenn eS gilt anfdhelnenb billig einzugeben, ben

grofjen gehler, ba§ bie Abfallröhren zu ettg gewählt
werben. ®ie golgen baoon finb Serftopfungen, leerfau»

gen ber SGßafferoerfdhlüffe ufw.
gehlerhaft finb audh bie SBafferabfdhlüffe (©gphons,

©eiher ufw.) mit zu geringer Tauchtiefe. ES befteht bie

©efahr, ba§ fie com burdhftrömenben SBaffer leer gefo»

gen unb bamit unwirffam werben. Auf leidht unb ein»

wanbfreie SieinigungSmöglidhfeit ift befonberS ©ewid^t
ZU legen.

Qn Sßafdhfüdhen, Kellern, gewerblichen Setrieben ift
ber Einbau oon Sobeneinläufen mit SBafferabfrfjluf
unb ©dhlammeimern unerläßlich. 9Bo fetthaltige! SSaf»

fer zum Abfluß fommt, wie in ©dhladhthäufern, Söleßge»

reien, Konferoenfabrifen, gettfdhmelzereien ufw., fotlen
befonbere getifänger erfteHt unb regelmäßig geleert wer»
ben. ®a§ gett feßt fidh bei ber Abfüßlung an ben Stoßt»

wanbungen feft unb oerftopft bie Settungen.
®ie Ableitungen finb oor allem nidht zu eng zu

bemeffen. 15 cm ift ba§ SDtinbeftmaß. ®ie Stohren finb
balb au§ ßement ober Steingut, manchmal audß au§

©uß, mit Sletbidhtung. Am wenigften geeignet finb ge»

mentrößren, weil fie nie fo gut gebicßtet werben fönnen
wie Tonröhren (Afpßaltbidhtung) unb ©ußrößren. ®aß
auch biefe Settungen nur in gerablinigen ©tüdfen unb

mit genügenbem ©efäße (wenigftenS 4 %) oerlegt wer»
ben müffen, bürfte Mar fein. ®er Anfcßluß an bie

©traßenßauptbole fann redhtwinflig ober fchiefwinftig
gefdheßen; aber unter allen ttmftänben muß hiefür am

£>auptfanal eine SOtuffe oerwenbet werben, fei eS, baß

man im fpauptrohr ein Stoßr mit etner Abzweigmuße
einfeßt, unb bieS ift bei ©tetnzeugrößren immer nötig;
fei eS, baß man eine geeignete ÜDtuffe auffeßt, was nur
bei gementrößren möglich ift. ®aS bloße Anftücfen ber

Zuleitung an baS fiauptroßr ift nicßt angängig, weil bie

®idf)tung unmöglidh gut fein fann unb baS ^auptroßr
ZU feßr gefdhwäcßt wirb, ©oldße Sötuffen unb Abzweig»
ftücfe finb in mannigfacher gorm, teilweife patentiert,
auf ben ÜDtarft gefommen. ^auptfacße bleiben immer:
©ute ®idßtüng, Anfdßlußöffnung beS ^auptroßreS nicßt

größer als ber innere ®urcßmeffer beS AnfcßlußroßreS,
enblidß bie Serßinberung, baß baS Anfdßlußroht in ben

Sichtraum beS .gmuptroßreS einfpringt. ®er ©eitenan»

fcßluß barf weber an ber ©oßle beS ^auptroßreS, nod)

in beffen ©cßeitel einmünben, fonbern ift in ber obern

§älfte ber Çauptbole zu erfteQetr.
Alle 3meigleitungen finb oor ber Einbedfung nach

Sage unb Tiefe genau aufzunehmen unb in einem fßlan
feftzußalten. ®tefe fdßeinbar unnötigen Koften loßnen fidß

reichlich, weil bei fpäteren UnterßaltSarbeiten oßne ge»

naue ißläne meiftenS burdß plantofeS Aufgraben unb

©udßen oiel nußlofe Ausgaben entfteßen. ®abei ift aller»

bingS unerläßtiä), baß für fämtlicße KanalifationSarbei»
ten ein Saugefucß eingegeben wirb unb oor bem Ein»

becfen bie Anzeigepflicßt befteßt.
8. ®ie Steinigung ber Abwaffer. ®ie Steinh

gungSfrage fpielt oom gefunbßeitlidhen ©tanbpunfte aus

eine große Stolle. SPtan benfe an bie ©erucßbeläftigung
ber Änwoßner oon Sorflutern unb SteinigungSanlagen,
an bie Serunreinigung oon glüffen unb Seen ufm.
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bis 80 em Breite. Dabei dürfen 50 em Schalen nur für
schmale Wohnstraßen in Frage kommen. Von den
Straßenschalen fällt das Wasser in die Schlammsammler.
Diese sind mit Tauchbogen zu versehen, damit die

Schwemmteile (Kies, Sand usw.) möglichst im untersten
Teil des Sinkkastens zurückbehalten werden. Diese
Schlammsammler werden gemauert, aus Beton, Stein-
zeug oder Guß erstellt. Fast jede Stadt hat wieder
ihr besonderes Modell. Für die Entleerung sind am vor-
teilhaftesten die Modelle mit aushebbarem Schlamm-
eimer; größere Städte haben für die Entleerung beson-
dere Kranwagen. Der Abstand der Schlammsammler
richtet sich nach dessen Größe (Fassungsvermögen), nach
der Breite von Straße und Trottoirs und nach dem
Straßengefälle; je steiler die Straße, um so kleiner muß
der Abstand sein, damit keine Ausschwemmungen ent-
stehen. Wenigstens 50 m und höchstens 80 in Abstand
dürfen die Grenzen sein.

Unbedingt zu verwerfen sind bloße Wasserabläufe,
ohne Schlammsammler, auch wenn der Tauchbogen fehlt,
ist die Anlage ungenügend. Kies, Sand und Schlamm
müssen möglichst am Entstehungsort gesammelt und deren
Abfließen in die Leitungen, um Verstopfungen und Aus-
schleifen der Leitungen zu vermeiden, verhindert werden.
Wer das nicht beachtet, wird die Folgen bald genug zu
spüren bekommen. Die Ableitungen dürfen nicht unter
15 em Durchmesser aufweisen; sie bestehen aus Zement-
oder Steinzeugrohr und werden angeschlossen wie die

Hausableitungen.
7. Die Hausentwässerung. Das Abwasser

entsteht in Küchen und Waschküchen, in Aborten und
Badzimmern; es handelt sich um Dach- und Hofwasser,
um Abwasser aus Brunnen, Kellern, sowie aus den in-
duftriellen und gewerblichen Betrieben. Die Einrich-
tungen zur richtigen Beseitigung der Abwas-
s er sind mannigfachster Art. Vor allem sind hier zu er-
wähnen die Gruben. Solche sind in einzelnen Städten
vorgeschrieben, in andern ganz verboten. Es kommt eben

darauf an, ob sämtliche Abfallstoffe in den Vorfluter
bezw. in die Kläranlage geschwemmt werden müssen,
oder ob es die Wahl des Vorfluters nötig macht, die

festen Bestandteile der Haus- und Jndustrieentwässerung
möglichst zurückzuhalten. Letzteres wird dann geboten sein,
wenn diese Abwasser in einen Flußlauf geleitet werden, der
andere bewohnte Gebiete durchzieht, oder in einen See,
an dessen Ufer Ortschaften liegen. Solche Gruben wirken
wie Klärgruben, allerdings nur für die festen Bestand-
teile; aber es ist immerhin besser, wenn diese zurückbe-
halten und auf andere Weise (durch Abfuhr und zur
Düngung) verwendet werden.

Die Gruben müssen aus Beton oder Eisen erstellt,
mindestens 1 m tief, gefahrlos abgedeckt, wasserdicht und
zugänglich sein. Sie dürfen nicht im Zusammenhang mit
Gebäudewänden stehen, einerseits weil solche angebaute
Gruben in der Regel „abreißen" und damit undicht
werden, anderseits weil die Grubenwände manchmal
mit den Jahren nicht mehr ganz dicht bleiben und dann
Ausdünstungen in den Keller dringen. In der über-
deckung muß eine mindestens 50 em weite, leicht zugäng-
liche Reinigungsöffnung sein, die mit einem gußeisernen
Deckel mit Geruchverschluß zu versehen ist. Unter der
Öffnung ist in den Boden eine wenigstens 50 em tiefe
Entleerungsstelle anzubringen, gegen die der Boden ge-
nügend Gefälle hat. Dachabfallrohre dürfen nur dann in
Jauchegruben eingeführt werden, wenn Überläufe vor-
Handen sind. Bei zusammengebauten und durch Brand
mauern getrennten Häusern sind die Gruben für jedes
Haus zu trennen und derart anzuordnen, daß eine

Grenzansscheidung leicht möglich ist. Abtrittgruben mit
Überläufen sollten wenigstens 1^/sm° Inhalt haben.

Die Klosetts weisen mannigfache Modelle auf. Am
zuverlässigsten und durchaus einwandfrei sind Syphon-
klosetts mit Spülkasten. Sogenannte Klappklosetts bieten
keine Gewähr für genügende Verdünnung der Jauche,
ebensowenig für richtigen Geruchverschluß. Die verschie-
denen selbsttätig abstellenden Spülhahnen ersetzen einiger-
maßen die Spülkastenklosetts; sie sind jedenfalls den

Klappklosetts mit gewöhnlichem Spülhahnen vorzuziehen.
Wichtig ist auch die Anbringung von Abortdunstrohren
bis über Dach. Ost machen unerfahrene Installateure,
oder wenn es gilt anscheinend billig einzugeben, den

großen Fehler, daß die Abfallröhren zu eng gewählt
werden. Die Folgen davon sind Verstopfungen, leersau-

gen der Wafferverschlüsse usw.
Fehlerhaft sind auch die Wasserabschlüffe (Syphons,

Seiher usw.) mit zu geringer Tauchtiefe. Es besteht die

Gefahr, daß sie vom durchströmenden Wasser leer geso-

gen und damit unwirksam werden. Auf leicht und ein-

wandfreie Reinigungsmöglichkeit ist besonders Gewicht
zu legen.

In Waschküchen, Kellern, gewerblichen Betrieben ist

der Einbau von Bodeneinläufen mit Wafferabschluß
und Schlammeimern unerläßlich. Wo fetthaltiges Was-
ser zum Abfluß kommt, wie in Schlachthäusern, Metzge-
reien, Konservenfabriken, Fettschmelzereien usw., sollen
besondere Fettfänger erstellt und regelmäßig geleert wer-
den. Das Fett setzt sich bei der Abkühlung an den Rohr-
Wandungen fest und verstopft die Leitungen.

Die Ableitungen sind vor allem nicht zu eng zu

bemessen. 15 em ist das Mindestmaß. Die Röhren sind
bald aus Zement oder Steingut, manchmal auch aus

Guß, mit Bleidichtung. Am wenigsten geeignet sind Ze-

mentröhren, weil sie nie so gut gedichtet werden können

wie Tonröhren (Asphaltdichtung) und Gußröhren. Daß
auch diese Leitungen nur in geradlinigen Stücken und

mit genügendem Gefälle (wenigstens 4°/o) verlegt wer-
den müssen, dürfte klar sein. Der Anschluß an die

Straßenhauptdole kann rechtwinklig oder schiefwinklig
geschehen; aber unter allen Umständen muß hiefür am

Hauptkanal eine Muffe verwendet werden, sei es, daß

man im Hauptrohr ein Rohr mit einer Abzweigmuffe
einsetzt, und dies ist bei Steinzeugröhren immer nötig/
sei es, daß man eine geeignete Muffe aufsetzt, was nur
bei Zementröhren möglich ist. Das bloße Anstücken der

Zuleitung an das Hauptrohr ist nicht angängig, weil die

Dichtung unmöglich gut sein kann und das Hauptrohr
zu sehr geschwächt wird. Solche Muffen und Abzweig-
stücke sind in mannigfacher Form, teilweise patentiert,
auf den Markt gekommen. Hauptsache bleiben immer:
Gute Dichtung, Anschlußöffnung des Hauptrohres nicht

größer als der innere Durchmesser des Anschlußrohres,
endlich die Verhinderung, daß das Anschlußrohr in den

Lichtraum des Hauptrohres einspringt. Der Seitenan-
schluß darf weder an der Sohle des Hauptrohres, noch

in dessen Scheitel einmünden, sondern ist in der obern

Hälfte der Hauptdole zu erstellen.
Alle Zweigleitungen sind vor der Eindeckung nach

Lage und Tiefe genau aufzunehmen und in einem Plan
festzuhalten. Diese scheinbar unnötigen Kosten lohnen sich

reichlich, weil bei späteren Unterhaltsarbeiten ohne ge-

naue Pläne meistens durch planloses Aufgraben und

Suchen viel nutzlose Ausgaben entstehen. Dabei ist aller-

dings unerläßlich, daß für sämtliche Kanalisationsarbei-
ten ein Baugesuch eingegeben wird und vor dem Ein-
decken die Anzeigepflicht besteht.

8. Die Reinigung der Abwasser. Die Reim-

gungsfrage spielt vom gesundheitlichen Standpunkte aus

eine große Rolle. Man denke an die Geruchbelästigung
der Anwohner von Vorflutern und Reinigungsanlagen,
an die Verunreinigung von Flüssen und Seen usw.
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2Boßl haben bie ftießenben unb fteßenben ©eroäffer ein
überrafd^enb großes ©elbftreinigungSoermögen ; altein
audß aus einem geroiffen ©efüßl ber Sorforge finb an
nieten Orten bte Abroaffertlärantagen geboten. 3" ber
©cïjroeiz hat einzig bie Stabt ©t. ©aßen eine Abroaffer»
retnigungSanlage erfteüt. ®ie ©tabt Büoicß roirb nach»
ftenS an biefe Aufgabe herantreten. B" ©eutfdßlanb ftn»
ben fid) mehrere fols±te Anlagen, teilroeife nach bem @e=

bimentier», teilmeife nach bem biotogifcßen Verfahren.
Sei erfterem werden auf auSgebeßnten IRtefelfelbern bie
Abroaffer auf möglich ft große Oberfläche »erteilt, bamit
bie feften Seftanbteile fiöh mecßanifch ausfcßeiben unb
baS SBaffer burcß ba§ ©elänbe auf natürlichem äßege
gereinigt (filtriert) roirb. Seim biotogifchen IRetnigungS»
oerfahren, roie eS bte ©tabt bei ber Sleutanalifation mit
gutem ©rfolg einführte, roerben bie gröberen Seftanb»
teile in einem ©anbfang zurüctbeßalten ; bann folgen
Seelen, in benen baS Abroaffer bur<h baS fogenannte
$auloerfaßren (©mfcßer Srunnen) oorgereinigt roirb;
enb'id) erfolgt Ableitung unb möglichft feine Serteilung
beS AbroafferS auf bie îropflôrper, wodurch Serteilung
auf eine möglichft große Oberfläche ben ißftanjenlebe=
roefen (Stiegen) bte Aufgabe überbunben roirb, auf bio!o=
gifdhem SBege baS Abroaffer ju reinigen. ®ie ©t. ©aller
Kläranlage hat fich in jeder fMnficßt beroährt. ®ie ©in»
Zelßetten müffen für jebe ©tabt burdh eingehende Ser»
fueße ßerauSgefunben roerben, roeil bie burchfcßnittliche
Bufammenfeßung ber Abroaffer roecßfelt, oon ©tabt ju
©tabt, oon BaßreSzeit ju BahreSzeit. SR an benle nur an
bie oerfchiebenen Bnbufirien unb SebenSgerooßnßetten ber
©inzugSgebiete.

@o |at fidh in ber $at biefer Broeig ber ©täbte»
reinigung unb öffentlichen f)pgiene ju einem befonberen
roiffenfchaftlichen B^eig entroicfelt, ber in finanzieller roie
gefunbheitltdher Sezießutig oon einfeßneidenber Sebeu»
tung ift. Broect biefer Ausführungen roar, in teict)toer=
ftänblidher Art, ohne großen Bußlenapparat unb unter
SSBeglaffung mathemati[cßer»roiffenfcßaftlicher AuSfüßrun»
gen einen Überblici zu bieten auf bie gefc£)idE)tliche ©nf»
roidtlung biefes SerroaltungSzroeigeS unb bie |)auptge=
ficßtSpunlte, bie bei Kanalifationen maßgebenb fein müf»
fen, näher zu beleuchten. Stur technifch einroanbfreie An»
lagen finb roirtfc^afttidE) erlaubt; roaS nur ßalbroegS ober
nod) weniger einer ernfthaften, teeßnifeßen Kritil ftanb»
hält, ift zum norneherein nußloS weggeworfenes ©elb.

Saraus bie £eßre, baß nicht jebermann Kanalifatio»
nen unb auf eigene ffauft bauen lann. ®er Fachmann
muff beigezogen unb bie Ausführung einem Saumeifter
übertragen roerben, ber weiß, roie roidhtig eine richtige
©ntroäfferungSanlage ift unb rote burdh ®*ne unrichtige,
oerpfufdhte Anlage oiel Arger entfteßen unb baß Seben
unb ©efunbßeit ber Anroohner unter Umftänben gefähr»
bet roerben fönnen.

®er ©emeinberat unterbreitet bem ©tabtrat folgen»
be§ Stogramm ber Sanierung ber SBoßnungSoer»
hültniffe in ber ©emetnbe Sern zur grunbfäßtießen @e»

uehmigung :

1. Sie oon ber ffürforgebireftion unb oom ftatiftifdhen
3lmt ber ©tabt Sern burdhgeführte SBohnungSftatiftit
einfcßließltdh ber ©rhebungen über ben ©influß ber ©he»
Ifßließungen unb ©terbefäHe auf ben SBoßnungSmarlt
tfi alljährlich fortzufeßen. hierbei ifi jeroeilen ber Se»
owf an billigen Kleinwohnungen (Broei= unb Sreizimmer»
Wohnungen in einfachet Ausführung mit einem SRietzlnS
oon 400 — 500 $r. pro Bintmer) befonberS feftzufieÜen.

2. Ser ©emeinberat hat auf ©runb ber oon ber

ffürforgebireftion unb bem ftatiftifdhen Amt burdhgeführ»
ten ©rhebungen bie ihm zroedfmäßig erfeßetnenben 9Raß=
nahmen zur Sefdhaffung ber erforberlidhen Kteinrooß
nungen zu prüfen unb bem ©tabtrat barüber Sericßt unb
Antrag ju unterbreiten. SBenn unb foroeit eS möglich
ift, finb bie notroenbigen SBoßnungen auf bem 3ßege ber
Förderung ber prioaten Sautätigleit zu befeßaffen. Ser
©emeinberat roirb beauftragt, mit ben fantonalen unb
etbgenöffifcßen Seßörben Serhanblungen für eine gemein»
fame Börberung beS KleinrooßnungSbaueS einzuleiten.

3. Sie nom ©emeinberat in AuSficßt genommene ©a=
nierung ber ungenügenben SSÖoßnungSoerhältniffe in ber
Altftabt roirb gutgeheißen. Sie oon ber SSoliieibireftion
im ©tnperftänbniS beS ©emeinberateS auf ©runb eines
ftabtärztlicEjen SeridjteS oerfügte gänzliche ober teilroeife
Sperrung oon oorläufig 63 SBohnungen roirb gebilligt
®er ©emeinberat roirb beauftragt, für batbmögtichfte
Unterbringung ber Familien, bie bie beanftanbeten 9Boh
nungen bewohnen, in fanitarifch einroanbfreien 2Boh
nungen Sorforge zu treffen.

4. S)aS ©tabtarztamt foil oom ©emeinberat beauf»

tragt roerben, bie Unterfucljung ber SGBohnungen in ber
Altftabt fortzufetjen, in ber SReinung, baß bte ©perr»
maßnaßme gegen alle ©igentümer fanitarifch ungenügen»
ber äßotmungen gleichmäßig, jebodh etappenroeife, je nach
ber SJtögltchtett, bie Seroohner in anderen SBoßnungen
unterzubringen, burchzuführen fei.

5. ©te einmal oerfügte gänzliche ober teilroeife ©per»
rung barf erft aufgehoben ober gemitbert roerben, wenn
bie SBohnungen in einen ben gefet}lichen Sorfcljriften ent»

fpredjenben Bufiunb geftellt roorben finb.
Bn feinem Sortrag weift ber ©emeinberat barauf

hin, baß in ben Bul^eu 1914 bis 1919, alfo in 6 B«hoeu,
bloß 1031 neue SBohnungen entfianben finb, burdhfehnitt»
lidh 171 auf ein Baß*; In ben Buh*®" 1920 bis 1922
zog bie Sautätigieit an; bie Buhl ber neuentftanbenen
Söohnungen machte 1855 auS, roaS einer burdhfehnitt»
ließen Buh*esprodu!tion oon 618 SBßoljnungen gleich»
fommt. Sroßbem ift baS ©leicßgeroicht zmifch®" 9Boh=

nungSbebarf unb Seftanb noeß niäjt ßergefteUt ; bie Sage
roirb fich über in bem laufenben Bußre neuerbingS er»

ßeblich oerbeffern. @S würbe im Bufammenßang mit
dem problem ber 2BoßnungSfürforge audß bie ©anie»
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Wohl haben die fließenden und stehenden Gewässer ein
überraschend großes Selbstreinigungsvermögen; allein
auch aus einem gewissen Gefühl der Vorsorge sind an
vielen Orten die Abwasserkläranlagen geboten. In der
Schweiz hat einzig die Stadt St. Gallen eine Abwasser-
reinigungsanlage erstellt. Die Stadt Zürich wird näch-
stens an diese Aufgabe herantreten. In Deutschland fin-
den sich mehrere solche Anlagen, teilweise nach dem Se-
dimentier-, teilweise nach dem biologischen Verfahren.
Bei ersterem werden auf ausgedehnten Rieselfeldern die
Abwasser auf möglichst große Oberfläche verteilt, damit
die festen Bestandteile sich mechanisch ausscheiden und
das Wasser durch das Gelände auf natürlichem Wege
gereinigt (filtriert) wird. Beim biologischen Reinigungs-
verfahren, wie es die Stadt bei der Neukanalisation mit
gutem Erfolg einführte, werden die gröberen Bestand-
teile in einem Sandfang zurückbehalten; dann folgen
Becken, in denen das Abwasser durch das sogenannte
Faulverfahren (Enficher Brunnen) vorgereinigt wird;
endlich erfolgt Ableitung und möglichst feine Verteilung
des Abwassers auf die Tropfkörper, wodurch Verteilung
auf eine möglichst große Oberfläche den Pflanzenlebe-
wesen (Algen) die Aufgabe überbunden wird, auf biolo-
gischem Wege das Abwasser zu reinigen. Die St. Galler
Kläranlage hat sich in jeder Hinsicht bewährt. Die Ein-
zelheiten müssen für jede Stadt durch eingehende Ver-
suche herausgefunden werden, weil die durchschnittliche
Zusammensetzung der Abwasser wechselt, von Stadt zu
Stadt, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Man denke nur an
die verschiedenen Industrien und Lebensgewohnheiten der
Einzugsgebiete.

So hat sich in der Tat dieser Zweig der Städte-
reinigung und öffentlichen Hygiene zu einem besonderen
wissenschaftlichen Zweig entwickelt, der in finanzieller wie
gesundheitlicher Beziehung von einschneidender Bedeu-
tung ist. Zweck dieser Ausführungen war, in leichtoer-
ständlicher Art, ohne großen Zahlenapparat und unter
Weglafsung mathematischer-wissenschaftlicher Ausführun-
gen einen Überblick zu bieten auf die geschichtliche Enft
Wicklung dieses Verwaltungszweiges und die Hauptge-
sichtspunkte, die bei Kanalisationen maßgebend sein müs-
sen, näher zu beleuchten. Nur technisch einwandfreie An-
lagen sind wirtschaftlich erlaubt; was nur halbwegs oder
noch weniger einer ernsthaften, technischen Kritik stand-
hält, ist zum vorneherein nutzlos weggeworfenes Geld.

Daraus die Lehre, daß nicht jedermann Kanalisatio-
neu und auf eigene Faust bauen kann. Der Fachmann
muß beigezogen und die Ausführung einem Baumeister
übertragen werden, der weiß, wie wichtig eine richtige
Entwässerungsanlage ist und wie durch eine unrichtige,
verpfuschte Anlage viel Arger entstehen und daß Leben
und Gesundheit der Anwohner unter Umständen gefähr-
det werden können.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Stadtrat folgen-
des Programm der Sanierung der Wohnungsoer-
hältniffe in der Gemeinde Bern zur grundsätzlichen Ge-
vehmigung:

1. Die von der Fürsorgedirektion und vom statistischen
Amt der Stadt Bern durchgeführte Wohnungsstatistik
einschließlich der Erhebungen über den Einfluß der Ehe-
Schließungen und Sterbefälle auf den Wohnungsmarkt
fit alljährlich fortzusetzen. Hierbei ist jeweilen der Be-
darf an billigen Kleinwohnungen (Zwei- und Dreizimmer-
Wohnungen in einfacher Ausführung mit einem Mietzins
von 400 — 50() Fr. pro Zimmer) besonders festzustellen.

Der Gemeinderat hat auf Grund der von der

Fürsorgedirektion und dem statistischen Amt durchgeführ-
ten Erhebungen die ihm zweckmäßig erscheinenden Maß-
nahmen zur Beschaffung der erforderlichen Kleinwoh-
nungen zu prüfen und dem Stadtrat darüber Bericht und
Antrag zu unterbreiten. Wenn und soweit es möglich
ist, sind die notwendigen Wohnungen auf dem Wege der
Förderung der privaten Bautätigkeit zu beschaffen. Der
Gemeinderat wird beauftragt, mit den kantonalen und
eidgenössischen Behörden Verhandlungen für eine gemein-
same Förderung des Kleinwohnungsbaues einzuleiten.

3. Die vom Gemeinderat in Aussicht genommene Sa-
nierung der ungenügenden Wohnungsverhältnisse in der
Altstadt wird gutgeheißen. Die von der Polizeidirektion
im Einverständnis des Gemeinderates auf Grund eines

stadtärztlichen Berichtes verfügte gänzliche oder teilweise
Sperrung von vorläufig 63 Wohnungen wird gebilligt
Der Gemeinderat wird beauftragt, für baldmöglichste
Unterbringung der Familien, die die beanstandeten Woh
nungen bewohnen, in sanitarisch einwandfreien Woh
nungen Vorsorge zu treffen.

4. Das Stadtarztamt soll vom Gemeinderat beauf-
tragt werden, die Untersuchung der Wohnungen in der
Altstadt fortzusetzen, in der Meinung, daß die Sperr-
Maßnahme gegen alle Eigentümer sanitarisch ungenügen-
der Wohnungen gleichmäßig, jedoch etappenweise, je nach
der Möglichkeit, die Bewohner in anderen Wohnungen
unterzubringen, durchzuführen sei.

5. Die einmal verfügte gänzliche oder teilweise Sper-
rung darf erst aufgehoben oder gemildert werden, wenn
die Wohnungen in einen den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Zustand gestellt worden sind.

In seinem Vortrag weist der Gemeinderat darauf
hin, daß in den Jahren 1914 bis 1919, also in 6 Jahren,
bloß 1631 neue Wohnungen entstanden sind, durchschnitt-
lich 171 auf ein Jahr; in den Jahren 1920 bis 1922
zog die Bautätigkeit an; die Zahl der neuentstandenen
Wohnungen machte 1855 aus, was einer durchschnitt-
lichen Jahresproduktion von 618 Wohnungen gleich-
kommt. Trotzdem ist das Gleichgewicht zwischen Woh-
nungsbedarf und Bestand noch nicht hergestellt; die Lage
wird sich aber in dem laufenden Jahre neuerdings er-
heblich verbessern. Es wurde im Zusammenhang mit
dem Problem der Wohnungsfürsorge auch die Sanie-
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